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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §63 Abs1;

AVG §66 Abs4;

AVG §8;

BauO Wr §129 Abs4;

BauO Wr §134 Abs5;

BauRallg;

Rechtssatz

Nur der Eigentümer des Gebäudes und nicht der (noch nicht im Grundbuch aufscheinende) Käufer ist berechtigt,

gegen einen Instandsetzungsauftrag das Rechtsmittel der Berufung zu erheben. Eine solche Berufung ist auch dann

zurückzuweisen, wenn der Käufer des Gebäudes nach Erhebung der Berufung jedoch vor Erlassung des

Berufungsbescheides Eigentümer wird.

Schlagworte

Bauverfahren (siehe auch Behörden Vorstellung Nachbarrecht Diverses) Parteien BauRallg11/1Inhalt der

Berufungsentscheidung Voraussetzungen der meritorischen Erledigung Zurückweisung (siehe auch §63 Abs1, 3 und 5

AVG)Baurecht Baubefehl Polizeibefehl baupolizeilicher AuftragBaupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht

Kosten Baugebrechen Instandhaltungspflicht Instandsetzungspflicht BauRallg9/3Baurecht Grundeigentümer

RechtsnachfolgerInstanzenzug Zuständigkeit Besondere Rechtsgebiete Verfahrensrechtliche Bescheide Zurückweisung

Kostenbescheide Ordnungs- und MutwillensstrafenVoraussetzungen des Berufungsrechtes Berufungslegitimation

Person des Berufungswerbers
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